
IMMOBILIA / September 2023  55 

Herr Bruhin, bei der Dos-
sierübergabe durch die 
Immobilienverwaltung 
 einer Stockwerk-
eigentümerschaft gibt  
es bestimmte Grund-
sätze und zuweilen auch 
Stolpersteine. Welche 
sind diese?

Bruhin: Ja, das ist korrekt. 
Die Übergabe der Akten von 
der alten an eine neue Stock-
werkeigentumsverwaltung 
bildet immer wieder Ge-
genstand von Auseinander-
setzungen und Fehlerquel-
len. Bei der Übernahme der 
 Verwaltung durch den neu-
en Verwalter können sich 
vielfältige rechtliche und 
 organisatorische Probleme 
ergeben. Dies betrifft ins-
besondere die Pflicht der 
 alten Verwaltung, die Ver-
waltungsunterlagen an die 
Stockwerkeigentümerge-
meinschaft beziehungs weise 
den neuen Verwalter auszu-
händigen. Im Rahmen der 
Dossierübergabe gibt es ein 
wichtiges Element: die zen-
trale Herausgabepflicht des 
alten Verwalters. Bei der 

Welche digitalen  
Daten sind somit Teil der 
Dossierübergabe?

Beim Verwalter einer Stock-
werkeigentümergemein-
schaft können dies etwa in 
EDV-Form angelegte Doku-
mente sein, einschliesslich 
Unterlagen in Form von elek-
tronischen Dateien, durch 
welche Daten und Informa-
tionen der Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft ausge-
wertet, systematisiert oder 
weiterverarbeitet werden. 
Dies betrifft beispielsweise  
Excel-Tabellen, bei denen 
in einer vom Verwalter un-
terhaltenen Datei vermerkt 
wurde, wann und in welchen 
Stockwerkeigentumseinhei-
ten oder gemeinschaftlichen 
Teilen welche Reparaturen 
durchgeführt wurden. Der 
ausscheidende Verwalter ist 
verpflichtet, solche  Dateien 
und Unterlagen in elektro-
nischer Form, die er im Zuge 
seiner Verwaltungstätigkeit 
angelegt oder erhalten hat, 
auf einem elektronischen Da-
tenträger zur Verfügung zu 
stellen. Die Herausgabe sol-
cher Unterlagen lediglich in 
Papierform erfüllt die He-
rausgabepflicht nicht, weil 
 gerade bei grossen Gemein-
schaften eine sachgerechte 
Verwaltung ohne die digita-
len Dokumente schwierig ist. 
Zudem wäre eine neue Anla-
ge digitaler Dateien, gestützt 
auf Papierunterlagen, mit 
 einem unverhält nismässig 
hohen Aufwand und einem 
wesentlichen Nachteil für 
die Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft verbunden.  

 Beendigung seines Mandats 
treffen als Folge seiner Re-
chenschaftspflicht den aus-
scheidenden Verwalter zu-
dem weitere Pflichten, wie 
etwa die Abrechnungspflicht 
oder die nachvertragliche 
Treuepflicht. Danach muss 
er auch später für wichtige 
Auskünfte an die Stockwerk-
eigentümergemeinschaft zur 
Verfügung stehen.

Was ist alles Gegenstand 
der Herausgabepflicht, 
Herr Bruhin?

Die Herausgabepflicht um-
fasst einerseits all jene Ge-
genstände, die der Verwalter 
von der Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft oder in 
Ausführung seiner  Tätigkeit 

von Dritten erhalten hat. 
 Darüber hinaus hat der Ver-
walter andererseits alle 
 Gegenstände, und hier ins-
besondere Dokumente, abzu-
liefern, welche er im Rahmen 
seiner Auftragserfüllung 
 erstellt hat. Gegenstand der 
Herausgabepflicht sind auch 
diejenigen Sachen und Do-
kumente, die der Verwalter 

in der Ausübung seiner Tä-
tigkeit, also in Folge seiner 
Geschäftsführung, während 
der Vertragsdauer des Man-
dats erhalten hat. Wichtig ist 
hier: Zwischen dem Erhalt 
der Unterlagen und der Ver-
waltungstätigkeit muss ein 
innerer Zusammenhang be-
stehen.

Um welche Dokumen-
tationen handelt es sich 
hier konkret?

Was Unterlagen und Doku-
mente betrifft, verhält es sich 
gleich wie bei der Pflicht zur 
Herausgabe der Gegenstän-
de, die der Verwalter wäh-
rend der Auftragsausführung 
erhalten hat: Namentlich 
sind dies Urkunden, Briefe 
und Korrespondenz, welche 
im Namen der Stockwerk-
eigentümergemeinschaft ge-
führt wurden. Dies ist un-
abhängig davon, ob diese 
physisch oder elektronisch 
verschickt oder empfangen 
wurden.
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